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ländliche Entwicklung
Abteilung Wirtschaft
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ANLAGE ZUM ANTRAG LEADER 2007–2013
Zusätzliche Angaben für wirtschaftliche Projekte

LWLD-Wi /E-20a

OBERÖSTERREICH
LAND

Zutreffendes ankreuzen!

Name/Firmenwortlaut

Geburtsdatum Mitglieds-Nr. der Wirtschaftskammer

Anschrift PLZ __________ Ort ___________________________________________________________

Straße __________________________________________________________ Nr. _________

Telefon ________________________________ Fax __________________________________

E-Mail  _______________________________________________________________________

Kontaktperson, Geschäftsleitung

Rechtsform Firmenbuch-Nr.

Anzahl der Betriebsstandorte

Branche lt. Gewerbeschein

Gesamtanzahl der Vollzeit- _______________ davon Lehrlinge ______________
arbeitskräfte

Gesamtanzahl der Teilzeit-
beschäftigten

Gesamtanzahl der Wochen-
arbeitsstunden der Teilzeit-
beschäftigten

Für Gastronomiebetriebe Genaue Öffnungszeiten _________________________________________________________

Ruhetag _____________________________________________________________________

Erforderliche Angaben zu den jeweiligen Projektpartnern

Angaben zur Betriebsgröße (pro Projektpartner)
Um welches Unternehmen gemäß der Definition für KMU, verlautbart im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften L 124/36 vom 20.05.2003 handelt es sich beim Antragsteller

Ist der Projektpartner eigenständig      ja     nein

Wenn nein, dann Erläuterung der Strukturen der Beziehungen zu anderen Unternehmen (direkt und indirekt im In- und Ausland)



Förderungen an Unternehmen werden für einen in § 4 Z. 2 der Allgemeinen Förderungsrichtlinien näher festgelegten Zeit-
raum untersagt, wenn die Förderungswerberin / der Förderungswerber auf Grund der illegalen Beschäftigung von Arbeit-
nehmern (insbesondere nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz) durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde rechts-
kräftig verurteilt oder bestraft worden ist.

Ich (Wir) bin (sind) innerhalb der letzten fünf Jahre wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften rechtskräftig verurteilt oder bestraft
worden

Ja  Nein 

Wenn ja:  am_________________, am ________________________

Beachtung des Diskriminierungs- und Benachteiligungsverbotes:
Im Oö. Anti-DiskriminierungsG, LGBl. Nr. 50/2005 (http://www.ris.bka.gv.at/lr-oberoesterreich) ist jede Diskriminierung aus
Gründen der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der
sexuellen Ausrichtung verboten.

Die Förderungswerberin / der Förderungswerber verpflichtet sich zur Einhaltung der im Oö. Antidiskriminierungsgesetz enthaltenen
Bestimmungen.

Übereinstimmung mit Gender Mainstreaming:

Eine Förderung des Landes Oberösterreich ist u.a. ausgeschlossen, wenn die tatsächliche Chancengleich-
heit von Frauen und Männern dadurch beeinträchtigt wird.

1. Hat die Förderung eine direkte oder indirekte Wirkung auf die Einkommensverteilung 
zwischen Frauen und Männern? Ja     Nein                           

2. Trägt die Förderung zu einer gleichen Verteilung und Nutzung von Ressourcen (Vermögen, 
Zugang zu Bildung, Information, Technologie, Mobilität, Einkommen etc.) auf bzw. durch 
Frauen und Männer bei? Ja     Nein    

3. Hat die Förderung eine direkte oder indirekte Wirkung auf die Erwerbsarbeit 
(Beschäftigungsausmaß, Arbeitsbedingungen, Karrieremöglichkeiten etc.) von Frauen 
oder von Männern? Ja     Nein                                

4. Hat die Förderung eine direkte oder indirekte Wirkung auf die Verteilung der unbezahlten 
Arbeit (wie zB. familiäre Betreuungsarbeit, soziale Arbeit, Ehrenamt) zwischen Frauen 
und Männern? Ja     Nein                                

5. Trägt die Förderung zu einer gleichen Beteiligung von Frauen und Männern an Planungs- 
und Entscheidungsprozessen bei? Ja     Nein

6. Hat die Förderung eine direkte oder indirekte Wirkung auf die Überwindung von 
Geschlechterstereotypen (wie zB. Berufsbilder, Qualifizierung, Freizeitverhalten)? Ja     Nein

7. Zielt die Förderung auf eine bedürfnisgerechte Unterstützung von Frauen oder von 
Männern ab? Ja     Nein                                

Mit welchen Maßnahmen, auf die sich die Förderung bezieht, wird ein Schritt zur Gleichstellung gesetzt?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Übereinstimmung mit dem Kursbuch für die Oö. Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Gesundheit/Wellness Wandern

Rad Sport

MICE Außerhalb Kursbuch



F ö r d e r u n g s e r k l ä r u n g

1. Ich (Wir) erkläre(n) bzw. verpflichte(n) mich (uns), für den Fall einer Gewährung von Förderungsmitteln des Landes
Oberösterreich, die "Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich" *) vollinhaltlich und verbindlich
anzuerkennen, insbesonders

• die sich aus § 7 der Richtlinien ergebenden Förderungsbedingungen und darüber hinaus vom Land Oberösterreich
erteilten Bedingungen, Auflagen oder Fristen einzuhalten bzw. zu erfüllen;

• einer Datenverwendung bzw. Datenveröffentlichung gemäß § 9 der Richtlinien zuzustimmen;

• einer gemäß § 11 der Richtlinien eintretenden Rückzahlungsverpflichtung nachzukommen

und erkläre, dass keine Förderungs-Ausschließungsgründe gemäß § 4 dieser Richtlinien vorliegen.

2. Ich (Wir) stimme(n) ausdrücklich einer Veröffentlichung meines/r (unseres/r) Namens und Anschrift, des Zwecks sowie
der Art und Höhe der Förderung im Rahmen von Förderberichten zur Information der Öffentlichkeit und der Organe
des Landes über die Verwendung von Fördermitteln des Landes Oberösterreich, insbesondere im Internet, zu. 

_______________________, am _______________________ ______________________________________________
Unterschrift

(Firmenmäßige bzw. satzungsmäßige Unterschrift
der Förderungswerberin / des Förderungswerbers)

*) Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich, Fin-010104/187-2007, verlautbart in der Amtlichen Linzer Zeitung vom 10. Jänner 2008,
Folge 1/2008, und auf der Homepage des Landes Oberösterreich unter http://www.land-oberoesterreich.gv.at > Themen > Förderungen 
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§ 4 

1. Eine Förderung ist insbesondere ausgeschlossen,
wenn
• der Förderungszweck offensichtlich nicht erreicht

werden kann;

• ein Notstand bei einem wirtschaftlichen Unterneh-
men selbst mit Hilfe der Förderung nicht behoben
werden kann;

• die Durchführung des zu fördernden Vorhabens die
finanzielle Leistungsfähigkeit der Förderungswer-
berin oder des Förderungswerbers übersteigt oder
im ursächlichen Zusammenhang mit diesem Vor-
haben zu ihrer/seiner Zahlungsunfähigkeit führen
würde;

• gegen die Förderungswerberin oder den Förde-
rungswerber ein Zwangsvollstreckungs-, Konkurs-
(Schuldenregulierungs-), Ausgleichs- oder Reorga-
nisationsverfahren anhängig ist;

• die tatsächliche Chancengleichheit von Frauen und
Männern dadurch beeinträchtigt wird;

• das Diskriminierungs- oder Benachteiligungsverbot
gemäß dem Oö. Antidiskriminierungsgesetz, 
LGBl. Nr. 50/2005 i.d.g.F., (abrufbar unter
http://www.ris.bka.gv.at/lr-oberoesterreich/) nicht
beachtet wird.

Eine Förderung kann versagt werden, wenn über das
Vermögen der Förderungswerberin oder des Förde-
rungswerbers einmal ein Konkursverfahren eröffnet
und abgeschlossen bzw. mangels Vermögens nicht
eröffnet wurde. 

2. Die Vergabe von Förderungen an wirtschaftliche
Unternehmen ist davon abhängig zu machen, dass
diese Unternehmen nicht wegen illegaler Beschäfti-
gung von Arbeitskräften bestraft worden sind. Bei
erstmaligem Verstoß ist der Ausschluss von Förde-
rungen anzudrohen; im Wiederholungsfall ist der Aus-
schluss für die Dauer von zwei, bei weiteren Wieder-
holungen für die Dauer von fünf Jahren ab Rechtskraft
der letzten Bestrafung vorzunehmen.

§ 7

1. Ein gefördertes Vorhaben ist zur Gänze durchzu-
führen. Bei der Durchführung des Vorhabens sind die
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit zu beachten und ist der Förderungs-
betrag im Rahmen der eingesetzten Gesamtmittel
wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu ver-
wenden, für den er gewährt wurde.

2. Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber
haben gegebenenfalls die nachstehend angeführten
und darüber hinaus erteilten Bedingungen, Auflagen
oder Fristen einzuhalten bzw. zu erfüllen:

a) Über Aufforderung der Förderstelle sind Kostenbe-
rechnungen vorzulegen; entstehen durch die In-
vestition Folgekosten bzw. Folgeausgaben, sind
diese möglichst genau abzuschätzen und zusam-
men mit Finanzierungsplan, Kapitalnachweis usw.
in der von der Förderstelle gewünschten Form dar-
zulegen.

b) Bei Förderung eines Vorhabens mit einer Gesamt-
höhe von mindestens 2 Mio. Euro und einem För-
derungsausmaß von mindestens 40 % der

Gesamtkosten des Förderungsgegenstandes ist
die Vergabe von Aufträgen jedenfalls gemäß der
ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 1. März 2000
vorzunehmen, sofern auf die Vergabe von Aufträ-
gen im Zusammenhang mit dem geförderten Vor-
haben nicht ohnehin das Bundesvergabegesetz in
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist.

c) Wird die Durchführung bzw. Abwicklung geförder-
ter Vorhaben zur Gänze oder teilweise an Dritte
übertragen, ist sicher zu stellen, dass die sich auf
die Durchführung und Abwicklung des Förderungs-
gegenstandes sowie auf die Kontrollrechte des
Landes beziehenden Bestimmungen der Allgemei-
nen Förderungsrichtlinien bzw. der Förderungser-
klärung an die Vertragspartner überbunden wer-
den.

d) Über Aufforderung ist über die widmungsgemäße
und ökonomische Verwendung des Förderungsbe-
trages fristgerecht zu berichten bzw. sind Nachwei-
se in der vom Land gewünschten Form zu erbrin-
gen.

e) Über Aufforderung der Förderstelle ist ein positiver
Einfluss der Förderung auf die Chancengleichheit
von Frauen und Männern in geeigneter Form nach-
zuweisen.

f) Den Organen oder Beauftragten des Landes (z.B.
Oö. Landesrechnungshof) und der EU ist Einsicht
in die Bücher und Belege sowie in sonstige der
Überprüfung des Förderungsvorhabens dienende
Unterlagen und die Besichtigung an Ort und Stelle
zu gestatten und sind die erforderlichen Auskünfte
zu erteilen bzw. durch geeignete Auskunftsperso-
nen erteilen zu lassen sowie über Verlangen Jah-
resabschlüsse vorzulegen.

g) Das geförderte Vorhaben ist für eine angemessene
Dauer, die von der Förderstelle festgelegt wird,
dem Förderungszweck zu widmen. 

3. Das Land Oberösterreich kann jederzeit, wenn
nachträglich besondere Umstände eine Änderung der
festgelegten Bedingungen und Auflagen es erfordern,
neue oder zusätzliche Bedingungen und Auflagen
vorsehen; hierüber ist eine entsprechende Zusatzver-
einbarung zu treffen.

§ 9

1. Die im Förderungsansuchen enthaltenen sowie bei
der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallen-
den personenbezogenen und gemäß dem Daten-
schutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der gel-
tenden Fassung, automationsunterstützt verarbeite-
ten Daten können an

• die zuständigen Organe des Bundes,

• die zuständigen Landesstellen,

• den Oö. Landesrechnungshof für Prüfungszwecke,

• die Organe der EU für Kontrollzwecke,

• das beim Bundeskanzleramt eingerichtete Kontakt-
komitee für die Koordinierung der Finanzierungs-
und Förderungseinrichtungen,

• andere Förderungsstellen auf Anfrage, insoweit
dies für deren Koordinationsaufgaben erforderlich
ist, sowie an

• Dritte zum Zwecke der Erstellung der notwendigen
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Auszug aus den Allgemeinen Förderungsrichtlinien



wirtschaftlichen Analysen und Berichte über die
Auswirkung der Förderung – unter Wahrung von
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen –

übermittelt werden.

2. Name und Adresse der Förderungsempfängerinnen
und Förderungsempfänger sowie Zweck, Art und
Höhe der Förderung können in Förderberichte aufge-
nommen werden. Bei Förderungen ab einem Betrag
von 4.000 Euro ist, soferne die Oö. Landesregierung
nicht bestimmte Förderungsmaßnahmen davon aus-
nimmt, die Zustimmung der Förderungsempfängerin
oder des Förderungsempfängers zur Veröffentlichung
dieser Daten zum Zweck der Information der Öffent-
lichkeit und der Organe des Landes über die Verwen-
dung von Fördermitteln des Landes Oberösterreich im
Rahmen von Förderberichten, insbesondere im Inter-
net, einzuholen. 

Im Fall einer Nichtzustimmung oder eines schriftlichen
Widerrufes der Zustimmung zur Veröffentlichung von
Daten im Förderbericht des Landes Oberösterreich
behält sich das Land Oberösterreich eine Prüfung vor,
ob dennoch eine Übermittlung der Daten aufgrund
einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung oder
Verpflichtung oder nach einem entsprechend positi-
ven Ergebnis einer Interessenabwägung gemäß § 8
Abs. 1 Z. 4 DSG 2000 (Rechtfertigung durch überwie-
gend berechtigte Interessen der Auftragsgeberin oder
des Auftragsgebers ober eines Dritten) möglich ist.

3. Name und Adresse der Förderungsempfängerinnen
und Förderungsempfänger sowie Branche, Art und
Inhalt des Projektes, Gesamt- und förderbare Projekt-
kosten, Art und Höhe der Förderung und die pro-
grammbezogenen Indikatoren können für eventuelle
Berichte im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts an
die Wettbewerbsbehörde, bei EU-kofinanzierten Pro-
jekten eventuell auch an die im Zusammenhang mit
der Begleitung der Zielprogramme bzw. der Gemein-
schaftsinitiativen eingesetzten Begleitausschüsse und
an die zuständigen EU-Finanzkontrollinstitutionen für
EU-Strukturfondsmittel weiter gegeben werden. 

4. Gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 des Oö. Landesrechnungs-
hofgesetzes, LGBl. Nr. 38/1999 in der geltenden Fas-
sung, werden allfällige Prüfungsberichte des Landes-
rechnungshofes den betreffenden Organen des Lan-
des sowie der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht.

§ 11

1. Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber
haben sich im Rahmen der Förderungserklärung (§ 8)
zu verpflichten,  eine gewährte Förderung sofort samt
Zinsen (Z. 2) zurückzuzahlen und/oder das Erlöschen
zugesicherter, aber noch nicht ausbezahlter Förde-
rungen zur Kenntnis zu nehmen, wenn 

• die Förderung auf Grund wissentlich unrichtiger
Angaben erwirkt wurde,

• der Förderungsbetrag widmungswidrig verwendet
wurde,

• Bedingungen, Auflagen oder Befristungen nicht
erfüllt wurden,

• übernommene Verpflichtungen nicht eingehalten
oder Zustimmungen widerrufen wurden,

• über ihr Vermögen vor ordnungsgemäßem
Abschluss des Vorhabens ein Konkursverfahren
eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses man-
gels kostendeckendem Vermögens abgelehnt wird
und dadurch insbesondere der Förderungszweck
nicht erreichbar oder gesichert erscheint,

• das geförderte Vorhaben nach Erhalt und wid-
mungsgemäßer Verwendung der Förderung inner-
halb der vom Land festgesetzten Dauer der Wid-
mung aufgegeben, eingestellt, stillgelegt usw.
wurde,

• das mit dem geförderten Vorhaben im Zusammen-
hang stehende Unternehmen, Objekt, Projekt usw.
innerhalb der vom Land festgesetzten Dauer der
Widmung ganz oder teilweise veräußert oder in
Bestand gegeben wird oder wenn aus einem 
sonstigen Anlass ein Wechsel in der Person der
Förderungsempfängerin oder des Förderungsemp-
fängers eintritt. Ausgenommen ist der Übergang
des Unternehmens, Objektes, Projektes usw. an
die Ehegattin oder den Ehegatten und der einmali-
ge Übergang an Verwandte bis zum dritten Grad
bzw. mit ausdrücklicher Zustimmung des Landes
auch der Übergang an sonstige Personen, wenn
der Förderungszweck weiterhin erfüllt wird.

2. Bei einer Rückforderung gemäß Z. 1 werden ab dem
Tag der Auszahlung Zinsen in der Höhe von 6 % über
dem zum Zeitpunkt der Auszahlung der Förderung
geltenden Basiszinssatz (§ 1 Abs. 1 1. Euro-Justiz-
Begleitgesetz, BGBl. I Nr. 125/1998) pro Jahr  geltend
gemacht. Der ermittelte Zinssatz gilt unverändert bis
zur vollen Abstattung des Rückzahlungsbetrages, im
Falle eines Zahlungsverzuges werden die verrechne-
ten Zinsen kapitalisiert. Bei einer unterjährigen Zin-
senberechnung erfolgt die Zinsenfestlegung auf Basis
tatsächlicher Tage.

3. Im Falle der Nichtbeachtung der Rückzahlungsver-
pflichtung bei Feststellung einer widmungswidrigen
Verwendung ist neben der zivilrechtlichen Durchset-
zung des Rückforderungsanspruches auch Strafan-
zeige gemäß § 84 Strafprozessordnung 1975 in Ver-
bindung mit § 153b Strafgesetzbuch zu erstatten.

(Zinsenformel:   Kapital x Zinssatz x Tage)
36.5004
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